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Für die veranschlagten Bautosten 2131 Thlr. 7 Sgr. 6 Pf. s. .^50l» Thlr. 6531 Thlr.
? Sgr. <! Pf, hat der für die Jahre 1874/76 nen aufgestellteEtat keine Credite vorgesehen,
indem der vorgeseheneCredit von 250« Thlr». für die gewöhnliche Unterhaltung der Anstalt«,
gebäude bei deren Umfang erfahrungsgemäß erforderlichist.

Es wird daher die Bewilligung der Kosten aus dem der Anstalt gehörigenReservefonds
vorgeschlagen und über dessen Solvenz Folgendes erlantcrt:

Der Reservefonds der Anstalt bestand seit nnd in Folge des Beschlusses des V. Rhein.
Provinzial-Landtagesaus überhaupt 25,000 Thlr. in 3^°,n Staatsschuldscheinen.

Um eiuen jederzeitdisponibel» Fonds in Reserve zu haben, wnrdcn im Jahre 1869
ans Anordnung der Vcrwaltungs-Eommission10,000 Thlr. Staatsschuldscheiueversilbert, und deren
Erlös von 8111 Thlrn. bei der RheinischenProviuzialchülfstasse deponirt. Dieser Betrag mußte
ganz zurückgezogenund zur Bestreitung von außerordentlichenBaukosten, nämlich für den Bau
eines Schuppens, für die Erncnerung von Dächern und eines Backofensverwendetwerden, üeine
Wicderanlcgung durch nachträglicheUmlage auf die Bezirke schien mit Rücksicht darauf nicht an¬
gemessen, daß die Anstalt an die proviuzialständische Verwaltung inzwischen übergegangenist und
ihre Verwaltung unter Aufstellungbesonderer Anstalts-Etats für Rechnungdes Rhein. Landarmen-
Verbandeszufolgeß. 4 des Reglements seitdem erfolgt, der ausrcicheude Ueberschüsse für Even¬
tualitäten der Austalt hat.

Der bis jetzt intact gehaltene Reservefonds besteht noch aus 3V«"/« Staatsschuldschcinen
zum Nomiualwerthe von 15,000 Thalern. Hierzu komme», im Falle der vom Provinzial-Ver-
waltungsrathe in dem Referate vom 22. April er. gestellte Antrag auf Uebcrweisuug des Pensions-
foubs an den Reservefondsdie Genehmigungdes Provinzial-Landtages findet, noch 12,800 Thlr.,
so daß sich alsdann der Reservefondsanf 27,800 Thlr. belaufen wird.

Da die Verwaltung der Anstalt wie erwähnt, in Gemäßheit des H. 4 des Reglements für
Rechnung des Landarmcn-Berbaudcsder Rheinprovinz erfolgt, ist ein so hoher Reservefondsfür
die Dauer nicht erforderlichund die beantragte Entnahme der veranschlagteneftraordinairen Bau¬
kosten von 6531 Thlr. 7 Sgr. 6 Pf. aus dein Reservefondsunbedenklich.

Der Prouinzial Verwaltungsrath.

Anlage 7.
Düsseldorf, den 22. Apnl 1874.

Referat
des Movinzial-Kerwaltungsratys an den Movinziül-^5andtag,

betreffend den Antrag der Dircction der Proviuzial-Arbeits-Anstalt zu Brauweiler auf Bildung
einer Wittwen- und Waiseu-Pensions-Kassefür die Beamten und Angestelltender dortigen Anstalt.

Der Director der Provinzial-Arbeits-Anstalt zu Vrauweiler hat unterm 10. Februar cr.
die Bildung einer Wittwen- und Waisen-Pcnsionskassefür die Beamten und Angestellten der
dortigen Anstalt in Anregung gebracht. Er hat ein Reglement für die zu bildendePensionslasse
mit zugehörigen Motiven entworfen, welches sich im Allgemeinenden reglementarischen Bestimmungen
über die für Staatsbeamte bestehende Allgemeine Wittwen-Verpflegungs-Anstaltanschließt.
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Die Möglichkeitder Errichtung einer solchen Wittwen und Weisen Pensions Kasse fiir die
Beamte»» der Branweiler Anstalt macht der Dircetor der Anstalt aber mit Recht von der Vor
anssetzllng abhängig, daß dieser Kasse ein entsprechendes Stammkapital überwiesenwerde.

Als ein solches Stammkapital bringt der Anstalt«Director den Peusionsfonds der Anstalt
zum Betrage vou 12,800 Thaler in Vorschlag,da derselbe für Beamten Pensionen, weil diese nach
Wegfall der Peusionsbeiträge der Beamten ans den AnstaltsEtat gebracht würden, nicht weiter
erforderlichist. Die Entstehung nnd Vildnng dieses Peusionsfonds von 12,800 Thlr. ist folgende:

Die Beamten der Vrcmwciler Anstalt besaßen zu früherer Zeit keine Pensionö-Berechti-
gnng. Allerdings hat der Proviuzial Landtag stets die dienstunfähiggewordene» Beamten der Anstalt
mit einer Pension bedacht; allein es handelte sich iu solchen Fälleu doch immer nur nin eine
G»ade»bc»villigu»igund die Beamten der Branweiler Anstalt fanden in einer solchen Bewilligung
nicht die Sicherheit, die ihren College«in Staats-Strafanstalten und Eorrectioushäuscrudurch Vcr-
leihung der Pensionsberechtigunggegeben war. Es kann daher nicht wundern, daß dieselben darauf
Bedacht nahmen, ihre Lage iu dieser Hinsicht besser zu sichern.

Im Jahre 1856 gab der damalige Director Falkeuberg in einer Denkschrift dem Wunsche
der Anstaltsbeamten auf PeusionsbercchtigungAusdruck, nachdem schon früher hierüber mehrfach
verhandelt, auch einzelneGesuche dem Proviuzial-Landtage vorgelegt, aber abgelehnt worden »raren,
weil man für jeden einzelnenFall die Bewilligung einer Pensiou sich vorbehalten wollte und über¬
haupt es bedenklich fand, den bei den Proviuzial-Anstalteu angestelltenBeamten eine Berechtignug
auf Peusion zuzugestehen.

Der immer lauter hervortretendenKlage ..er Beamten konnte man sich nicht länger ver¬
schließenund mußte die Berechtigung des Antrages im Hinblicke auf die deu auderu Beamten,
beispielsweiseden Gciuciudebeamtengesicherte gesetzliche Pensionsberechtigung:e. anerkennen, und
längere Verhandlnngcn zwischen dein Proviuzial-Landtagc, dem Ober-Präsidium der Provinz und
der Verwaltnngs-Eommissionder Brauweiler Anstalt hatten den Erlaß eines Pensions-Reglements
für die Beamten der gedachten Anstalt vom 22. Dezember 1858 zur Folge.

Nach den Bestimmungendieses Reglements mußten die Beamten nicht nur nach Analogie
der damals für die Staatsbeamten noch geltenden BestimmungenBeiträge zum Pensionsfonds
zahlen (ß, 8), sondern im ß. 12 des Reglements war bestimmt,daß zur Bildung eiues Stamin-
fouds der Pensiouskasseaus den den Provinzialständen zur Disposition stehende» Ziuseu-Ucber-
schüssen der Proviuzial-Hülfskasseeir Eapital vou 2000 Thlru. zu überweisen;

daß sodann ^» Prozent der jährlich von den Gemeindennach der Abrechnung aufzubrin¬
genden Beiträge zn diesem Stammfonds, bis derselbe die Höhe von 10,000 Thlrn. erreicht habe,
zu überweiseu;

daß der sich bildendePeusionsfonds von der Verwaltnngs-Eommissionder Anstalt rcutbar
anzulegenund die Zinsen dem Fonds zuzuführen;

daß endlich, fowcit die Einnahmen des Peusionsfonds zu seiuen Ausgabe» nicht ausreichen,
aus dem allgemeinen Fonds der Anstalt der nöthige Zuschuß zu leisten sei.

Nach dem Fiual-Abschlusse pro 1866 hatte der Fouds bereits eiue Höhe von 10,669 Thlrn.
7 Tgr. erreicht, so daß von diesem Zeitpunkte ab demselben weitere Beiträge seitcus der Gemeiudeu
nicht überwiesen wurden.

Als dann später die auf die Beiträge zum Peusionsfonds bezüglichenBestimmungendes
Pensions>Reglementsfür die Staatsbeamten gesetzlichaufgehobenwurden, hat der 20. Rheinische
Provinzial-Landtag in seiner Sitzung vom 1. Juli 1871 beschlösse«, die Beamte,» der Arbeits-
Anstalt zn Branweiler von» 1. Januar 1870 ab vou der Verpflichtungzur Zahlung der laufenden
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Pensionsbeüräge und der Vl2 Abzüge bei Nenanstellungen und Geh«ltsverbessernngenebenfalls zu
entbinden,beziehungsweise die darnach von diesen Beamten zu viel gezahlten Beträge an dieselben
erstatten zn lassen.

Wie der dem hohen Landtage vorgelegte neue Etats-Entwurf der Brauweiler Anstalt ergibt,
sind die zu zahlenden Pensionen »ud. tit. I der Ausgabe im Hauptgeld^Etatvorgesehen.

Nach der ganzen Entstehungsgeschichtedes Fonds kaun es nicht zweifelhaftsein, daß er
ein Specialfonds der Anstalt ist, der nachdem seine Zwecke anderweit durch die Anstalt erfüllt
worden, der Verwaltung zur anderweitigen Verfügung steht. Deu Fouds zur Errichtung einer
Wittwen- und Waiseu-Pcnsiouskassefür die Beamten der Branweiler Anstalt herzugeben, taun nicht
zweckmäßig erschein«: und nicht befürwortet werden.

Nbgeseheu davou, daß eine solche bedeutende Schenkung zu Gunsten der Beamter einer
einzelnen Anstalt ans Mitteln der Provinz ihre großen Bedenkenhat, erscheint es nicht einmal
gerathen, für eine einzelne Provinzial - Anstalt eine Wittwen- und Waisen-Pcnsions-Anstalt
einzurichten.

Wenn die vom Landtage seither stets bewilligtenUnterstützungenan die Hinterbliebene»
dieser Beamten — bei Oberbeamten 00—100 Thaler, bei Untcrbeamteu 36 Thaler — nicht aus¬
reichen, wie zugegeben werden muß, dann bieten die bestehendenLebens^Vcrsicheruugs-Gesellschafteu
namentlich diejenigen, welche auf Gegenseitigkeit beruhen, Gelegenheit,den: Bedürfnisse anderweit
und besser zn entsprechen. Wenn die Benutzung eiuer solche« Gesellschaft i» geregelter,gemeinsamer
Weise von sämmtlichenverheiratheten Beamten und Angestellten der Anstalt angestrebtwird, wozu
der Anstalts-Director die Vcrmiltcluug übernehmen kann, bieten diese Privat-Austalteu Vortheile
gegen die gewöhnlichen Tarifsätze und Erleichterungeniu der Abzahluugder Jahresbeiträge die gar
uicht zu unterschätzen sind.

Als ein solches Institut empfiehlt sich nameutlich der Wittwen- nnb WaiseuPeusions-Verein
der Communalbeamtenin Westfalen uub Rheinland, auf welchen der Herr Ober-Präfident der
Rheinprovinz noch uuterm 10. Januar 1871 die receptiousfähigeu Beamten der Vrauweiler Anstalt
hat hinweisenlassen.

Der Provinzial-Verwaltungsrath stellt nach diesen Erwägungen den Antrag:
Hoher Landtag wolle beschließen.
1. den Antrag der Anstaltsbeamten von Brauweiler auf Uebcrweisuugdes Pensiousfonds

von 12,800 Thaler zur Bildung einer Wittwen- uud Waisen-Peusions-Kassefür die Anstalt«-
Beamten abzuweisen, uud

2. deu Pensionsfond dem Reservefondsder Anstalt zuzuweisen, wie dies auch bezüglich des
gleiche»Fouds der Irren-Anstalt in Siegburg geschehen ist und aus demselben bei herantretendem
Bedürfnisse, Credite zu ertraordinären Bauten in der Anstalt, worüber einige Anträge schon jetzt
eingebrachtworden, zu bewilligen.

Der ProvmMl-Verwalwngsralh.
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